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ZUSTÄNDIGKEITEN
Die Institution, die Vorgesetzten und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst achten 

auf eine offene Kommunikation und auf einen 

fairen Umgang der Menschen untereinander. 

Ziel ist die Schaffung einer Unternehmenskultur, 

in der Differenzen konstruktiv beigelegt werden.

In diesem Zusammenhang achtet die Institu-

tion darauf, dass jede Mitarbeiterin und jeder 

Mitarbeiter, die bzw. der sich in seiner Persön-

lichkeit angegriffen fühlt, Unterstützung erhält. Wer 

andere diskriminiert, psychologisch oder sexuell 

belästigt, muss mit Sanktionen rechnen, die bis 

hin zur Kündigung reichen können. 

Dasselbe gilt für Personen, die andere zu Unrecht 

eines unangemessenen Verhaltens beschuldigen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Der Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers 

ergibt sich insbesondere aus den folgenden 

gesetzlichen Bestimmungen:

•	 Artikel 8 der Bundesverfassung (Grundsatz 	

	 der Rechtsgleichheit)

•	 Artikel 6 des Arbeitsgesetzes (ArG) und 

	 Artikel 2 und 26 der Verordnung 3 zur 		

	 Anwendung dieses Gesetzes (ArGV 3) sowie 	

	 die Verordnung 4 (ArGV 4)

•	 Artikel 3 und 4 des Bundesgesetzes über die 	

	 Gleichstellung von Frau und Mann (GlG)

•	 Artikel 328 des Obligationenrechts (OR)

	

WELCHES SIND DIE VERHALTENSWEI-
SEN, DIE DIE PERSÖNLICHE INTEGRI-
TÄT VERLETZEN?

Psychologische oder seelische Belästi-
gung:  missbräuchliches, wiederholtes Verhalten  

gegenüber einer Person oder einer Personen-

gruppe, wodurch die belästigte Person unge- 

recht behandelt, erniedrigt, angegriffen oder be-

droht wird.

Sexuelle Belästigung: Verhalten mit sexuellem  

Bezug,  oder das auf der Geschlechtszugehörig-

keit beruht und das von einer Seite unerwünscht 

ist oder eine Person in ihre Würde verletzt.

Diskriminierung: Äusserungen oder Handlun-

gen, die darauf abzielt, eine Person zu diskrimi-

nieren, anders zu  behandeln oder sie aufgrund 

ihres Profils (Herkunft, Rasse, Geschlecht,  

Alter, Sprache, gesellschaftlichen Stellung,  

Lebensweise, religiöser, philosophischer oder po-

litischer Überzeugung oder körperlicher, menta-

ler oder psychischer Beeinträchtigung) zu er- 

niedrigen.

Schwerwiegende Konflikte oder psychische 
Verletzungen: entstehen nicht zwangsläu-

fig aufgrund von eindeutiger Belästigung. 

Sie können die Folge sein von tiefgreifen-

den Meinungsverschiedenheiten oder unan-

gemessenem Verhalten (abweichendes Ver-  

halten geringer Intensität, in der Absi-

cht, die Zielperson zu schädigen, indem die 

Regeln des gegenseitigen Respekts verletzt wer-

den).

Schutz der persönlichen Integrität 
in den Freiburger Institutionen

pole-confiance@infri.ch

Weitere Informationen: 
QR-Code scannen




